
von ihm möglichen weiteren Tötungshandlungen allein des-
halb absieht, weil er sein außertatbestandsmäßiges Hand-
lungsziel bereits erreicht hat oder erreicht zu haben glaubt.
Eine darüber hinaus gehende honorierbare Leistung sieht
der gesetzliche Tatbestand des § 24 StGB nun einmal nicht
vor.

Dabei setzt sich der Große Senat auch mit den gegen seine
Lösung vorgetragenen Argumenten auseinander. Insoweit
verweist der Große Senat auch auf die übrigen Vorausset-
zungen der Rücktrittsregelung, wonach zum einen geklärt
werden müsse, ob der Versuch bereits fehlgeschlagen sei und
zum anderen die Rechtsprechung auch das oben beschriebe-
ne Begriffspaar aus Gefahr- und Fortsetzungsbewusstsein
inhaltlich zu prüfen habe. Aus diesem Grund erfahre der
Täter auch keine unbillige Privilegierung, da sich aus den
übrigen Voraussetzungen der Rücktrittsregelung ein wenn-
gleich ein weniger strenges, aber doch gehobenes Anforde-
rungsprofil für das Überschreiten der „goldenen Brücke“
ergibt.

Auch aus Opferschutzgesichtspunkten soll als Maßstab das
Gefahrbewusstsein dienen. Erkennt der Täter, dass trotz des
Erreichens seines außertatbestandlichen Zwecks, das Opfer
noch nicht ernsthaft gefährdet ist, so soll ihm die „goldene
Brücke“ nicht verwehrt bleiben, da es andernfalls für den
Täter keinen Unterschied machen würde, ob er ausgehend
vom unmittelbaren Ansetzen weiter handelt oder nun vom
Geschehen ablässt.27

b) Umsetzung in der Klausurlösung

Orientieren sich die Prüfungskandidaten an diesen Argumen-
ten und stellen diese in der Klausur in der gebotenen Kürze
dar, ist davon auszugehen, dass der Sachverhaltssteller und

sodann der Korrektor dies entsprechend punktmäßig goutie-
ren werden. Eine vom Prüfungskandidaten entwickelte Klau-
surlösung, die entsprechend der Maßstäbe der Rechtspre-
chung aufgebaut ist, wird dabei im Regelfall zum einen struk-
turiert und zum anderen auch so konzipiert sein, dass hier-
durch keine Anschlussprobleme abgeschnitten werden.28
Dieser Befund kann zumindest im Rahmen der Rücktritts-
problematik deswegen gelten, da in weiten Teilen der Litera-
tur der Ansatz der Rechtsprechung geteilt wird – mag deren
Terminologie auch bisweilen eine andere sein – Stichwort:
„Ausführungshorizont“.

C. FAZIT

Die Rechtsfigur des Rücktrittshorizonts ist ganz maßgeblich
für die Auslegung und die Subsumtion unter die Regelung
des § 24 StGB. Er dient als Umschreibung des subjektiven
Vorstellungsbildes des Täters vom Reifegrad seiner zunächst
auf den Erfolg gerichteten Handlung. Erst nachdem ermittelt
wurde, von welchem Vorstellungsbild der Täter ausging,
kann der Pflichtenmaßstab (Absehen/Verhinderung des Er-
folgseintritts) umrissen werden.

Die Prüfungskandidaten, die diesen Maßstab verinnerlicht
haben, werden kaum noch Schwierigkeiten haben, die Signal-
worte des Sachverhaltes in deren Subsumtion zu fügen, so-
dass die eingangs skizzierte Klippe der Rücktrittsregelung
eine nur vermeintliche ist, da das Fahrwasser ohne Weiteres
durch die im Beitrag dargestellten Wegmarken kenntlich ge-
macht wurde.

27 Dieser Aspekt ließe sich indes gleichwohl im Rahmen der Strafzumessung ein-
fangen, da der Versuchsstrafbarkeit eine Strafrahmenverschiebung folgt, § 49 StGB.

28 Vgl. Putzke ZJS 2013, 620, der hier zu einer tatbestandsnahen Gesetzesanwendung
rät und den Prüfungskandidaten ausformulierte Vorschläge unterbreitet.
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Der Drogendealer D hatte beim gemeinsamen Drogenkonsum seinen Kunden und guten
Freund J wegen einer Überdosis Heroin verloren. Er machte sich selbst schwere Vorwürfe,
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ihm eben jenes nicht mehr lebenswert. Diese Erkenntnis und den Wunsch aus dem Leben zu
scheiden teilte D seinem Hausarzt A mit. Der hochbetagte A, der kurz davorstand, seinen
Beruf endgültig aufzugeben, entschied sich, D zu helfen. Er besorgte und überließ ihm daher
eine tödliche Dosis Schlaftabletten und erklärte ihm, wie er sie „erfolgreich“ einzunehmen
habe. Außerdem erklärte er sich auf Wunsch des D einverstanden, den Sterbeprozess in
dessen Wohnung zu begleiten. Nach dieser Übereinkunft und nachdem A dem D die
Tabletten überlassen hatte, erhielt er eines Tages eine SMS von D, in der dieser ihm die
Tabletteneinnahme mitteilte und Lebewohl sagte. Kurz darauf und in den folgenden Tagen
begab sich A immer wieder in die Wohnung des D und überprüfte, ob der Sterbevorgang
komplikationsfrei verlief. Am Morgen des dritten Tages stellte er den Tod infolge der
Tablettenintoxikation fest. A hätte diesen – wie er wusste – durch Herbeiholen ärztlicher
Hilfe zumindest bis zum zweiten Tag nach der Einnahme der Tabletten verhindern können.
Im Falle der Rettung wäre allerdings eine schwere Hirnschädigung von D wahrscheinlich
gewesen.

Bearbeitervermerk: Wie hat sich A nach dem StGB strafbar gemacht?

& LÖSUNG

STRAFBARKEIT DES A

I. § 216 I StGB durch Überlassen der Schlaftabletten, Beratung und Zusicherung der
Sterbebegleitung

A könnte sich einer Tötung auf Verlangen schuldig gemacht haben, indem er D die Schlaf-
tabletten übergab, ihn mit Blick auf die Einnahme beriet und ihm zusicherte, sein Sterben zu
überwachen.

1. Tatbestand

a) D ist verstorben, sodass der tatbestandliche Erfolg eingetreten ist. Die Übergabe der
Tabletten, die Beratung bei der Einnahme und die Zusicherung der Sterbebegleitung können
auch nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt – der
Tod durch die Medikamentenintoxikation – entfiele. Das Verhalten von A war daher auch
kausal. Von einer Tötung iSd § 216 I StGB in unmittelbarer Täterschaft (§ 25 I Alt. 1 StGB)
kann jedoch nur die Rede sein, wenn der Täter die Tatherrschaft über das Geschehen hat,
dh die todbringende Handlung vornimmt (BGH NJW 2019, 3089 [3090]; aA HK-GS/
Ingelfinger, Handkommentar Gesamtes Strafrecht, 4. Aufl. 2017, StGB § 25 Rn. 11, 33).
Hat hingegen der Suizident diese Herrschaft inne, scheidet jedenfalls unmittelbare Täter-
schaft aus. D nahm die Tabletten letztlich selbst ein und übte damit die Herrschaft über das
zu seinem Tod führende Geschehen aus. Eine unmittelbare Täterschaft des A kommt nicht
in Betracht.

Allerdings könnte A den D in mittelbarer Täterschaft getötet haben. Sie liegt vor, wenn der
Täter die Straftat „durch einen anderen begeht“ (§ 25 I Alt. 2 StGB). Äußerlich gekenn-
zeichnet ist das Geschehen dann dadurch, dass der Suizident die Herrschaft über die tod-
bringende Handlung hat. In innerer Hinsicht maßgeblich ist hingegen, ob der Suizident
freiverantwortlich war. Ist das der Fall, liegt eine rechtsgültige Disposition über das eigene
Rechtsgut Leben vor (anders bei einer Selbstgefährdung, vgl. dazu auch Lorenz/Heidemann
JA 2019, 427 [429 ff.]). Denn § 212 I StGB scheint mit Blick auf den Wortlaut zwar nicht nur
die Tötung eines anderen Menschen zu erfassen. Die Selbsttötung erfüllt jedoch mit guten
Gründen nach (fast) allgemeiner Meinung nicht den Tatbestand und ist kein Unrecht (nicht
rechtswidrig), weil es keine Pflicht zum Leben gibt (BGH NJW 2019, 3089 [3090]). Jegliche
„Beteiligung“ hieran sowie an anderen Selbstverletzungen kann deshalb auch kein Unrecht
sein (NK-StGB/Puppe, Nomos Kommentar StGB, 5. Aufl. 2017, Vor §§ 13 ff. Rn. 183). Die
Einwilligung in eine Fremdtötung mag damit wegen des klaren Wortlauts von § 216 StGB
zwar – bis auf Ausnahmen (dazu LK-StGB/Rosenau, Leipziger Kommentar zum StGB,
12. Aufl. 2019, Vorbem. §§ 211 ff. Rn. 36, 42 ff.) – gesperrt sein. Mit der freiverantwortlichen
Selbsttötung vollzieht der Suizident jedoch eine rechtsgültige Disposition. Von zentraler
Bedeutung ist daher die Frage der Freiverantwortlichkeit. In diesem Zusammenhang werden
wie bei der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung eine Einwilligungs- (Maßstab: rechtfer-
tigende Einwilligung, zT bei Suizid noch Voraussetzung der „Ernstlichkeit“ des § 216 StGB)
und eine Exkulpationslösung (Maßstab: §§ 19, 20, 35 StGB, sowie § 3 JGG) vertreten (s. dazu
umfassendMüKoStGB/Schneider, Münchener Kommentar zum StGB, 3. Aufl. 2017, Vorbem.
§ 211 Rn. 40 f. mwN). Die Rechtsprechung spricht keiner der Lösungen ihre Gefolgschaft

Tötung …

… in unmittelbarer
Täterschaft

(§ 25 I Alt. 1 StGB)?

… in mittelbarer Täterschaft
(§ 25 I Alt. 2 StGB)?

freiverantwortlicher Suizid
als rechtsgültige Disposition

Maßstab der
Freiverantwortlichkeit
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